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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  wie sich die Stellen in den Landratsämtern in Baden-Württemberg in den Jah-
ren seit 2011 entwickelt haben (bitte aufgeschlüsselt pro Landratsamt und nach 
unbefristet und befristetet, ohne Schulen);

2.  welchen Anteil die durch das Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz in die 
Landratsämter integrierten Aufgabenbereiche haben;

3.  wie sich die Personalkosten jeweils in den Landratsämtern der letzten zehn Jah-
re absolut und relativ zu den Kreishaushalten entwickelt haben;

4.  welche Zuständigkeiten nach den Verlagerungen durch die Verwaltungsreform 
nach 2005 auf die Landkreise übertragen wurden und welche davon weg;

5.  wie die Entwicklung der nicht besetzten Stellen ist und wie sich deren Anteil 
an den Gesamtstellen in den letzten fünf Jahren darstellt;

6.		wie	sich	die	Stellen	jeweils	für	freiwillige	und	für	die	Erfüllung	von	Pflichtauf-
gaben entwickelt haben; 

7.  wie sich zum Vergleich die Stellen in den Regierungspräsidien in dieser Zeit 
entwickelt haben;

8.		wie	 sie	die	Stellenzuwächse	vor	dem	Hintergrund	des	Demografischen	Wan-
dels bewertet;

Antrag
der Abg. Stephen Brauer und Julia Goll u. a. FDP/DVP

und

Stellungnahme
des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

Stellenentwicklung in den Landratsämtern
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 9.  wie sich die Stellenzahl für IT-Koordinatoren, Digitalisierungsbeauftragte 
oder ähnliches in den letzten zehn Jahren entwickelt haben;

10.  wie sich die Stellenzahl für die Aufgaben im Bereich Gewerbeaufsicht in den 
letzten zehn Jahren entwickelt haben;

11.  wie sich die Stellenzahl für die Aufgaben im Bereich Abfallwirtschaft in den 
letzten zehn Jahren entwickelt haben;

12.  wie viele der Stellen, die zur Bewältigung der Flüchtlingswelle ab 2015 ge-
schaffen	wurden,	noch	vorhanden	sind	und	ob	diese	noch	 für	diesen	Zweck	
eingesetzt werden;

13.  wie viele der Stellen in den Landratsämtern durch Eilentscheide des Landrats 
geschaffen	wurden	und	 zu	welchem	Zweck	 (bitte	 aufgeschlüsselt	 pro	Land-
ratsamt);

14. wie viele davon unbefristete Stellen waren; 

15.		wie	die	landesrechtlichen	Grundlagen	für	Stellenschaffungen	per	Eilentscheid	
eines Landrats sind und welche Möglichkeiten der eigenen Gestaltung hier der 
Landkreis hat.

21.4.2022

Brauer, Goll, Karrais, Weinmann, Dr. Jung, Dr. Timm Kern, Bonath, 
Reith, Hoher, Dr. Rülke, Dr. Schweickert, Heitlinger, Haußmann FDP/DVP

B e g r ü n d u n g

Die Landkreise übernehmen als Mittelbehörde vielfältige Aufgaben. Nach der 
Eingliederung vieler Verwaltungsaufgaben durch die Verwaltungsreform stieg 
der Aufgabenkatalog enorm, was sich auch auf die Stellenanzahl und den im wei-
teren Verlauf steigenden Bedarf auswirkt. Dazu sind die Kreise durch den starken 
Flüchtlingszuzug ab 2015 und die Pandemiebekämpfung stark gefordert. Der An-
trag dient zur Beleuchtung der Entwicklung in den letzten zehn Jahren.
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S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 12. Mai 2022 Nr. 2-22-27/4 nimmt das Ministerium des Inne-
ren, für Digitalisierung und Kommunen im Einvernehmen mit dem Ministerium 
für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen 
zu berichten,

1.  wie sich die Stellen in den Landratsämtern in Baden-Württemberg in den Jah-
ren seit 2011 entwickelt haben (bitte aufgeschlüsselt pro Landratsamt und nach 
unbefristet und befristetet, ohne Schulen);

Zu 1.:

Die Angaben für die Jahre 2011 bis 2021 können der als Anlage 1 beigefügten 
Übersicht entnommen werden (Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württem-
berg).

2.  welchen Anteil die durch das Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz in die 
Landratsämter integrierten Aufgabenbereiche haben;

Zu 2.:

Durch das Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz vom 12. Dezember 1994 wur-
den die Staatlichen Veterinärämter, die Staatlichen Gesundheitsämter sowie die 
Ämter für Wasserwirtschaft und Bodenschutz mit Wirkung ab 1. Juli 1995 aufge-
löst und ihre Aufgaben auf die Landkreise und Stadtkreise übertragen. Außerdem 
fand	eine	Bereinigung	fleischhygiene-	und	 lebensmittelrechtlicher	Zuständigkei-
ten statt. Die Stadt- und Landkreise erhalten zum Ausgleich der ihnen durch das 
Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz übertragenen Aufgaben pauschale Zuwei-
sungen nach § 11 Absatz 4 des Finanzausgleichsgesetzes.

Der Landesregierung liegen keine Erkenntnisse im Sinne der Fragestellung vor. 
Welche Stellenanteile die durch das Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz zum 
1. Juli 1995 in die Landratsämter integrierten Aufgabenbereiche aktuell haben 
und	(es	wird	dabei	davon	ausgegangen,	dass	Ziffer	2	im	Zusammenhang	mit	Zif-
fer 1 zu verstehen ist) wie sich diese in den Jahren seit 2011 entwickelt haben, ist 
mit vertretbarem Aufwand nicht zu ermitteln.

Der Landkreistag Baden-Württemberg, der zu dem Antrag beteiligt wurde, weist 
in diesem Zusammenhang darauf hin, aus heutiger Sicht seien besonders die Ge-
sundheitsämter auf Grund der Bekämpfung der Coronapandemie hervorzuheben. 
Diese	seien	durch	den	Pakt	für	den	Öffentlichen	Gesundheitsdienst	ab	dem	Jahr	
2020 nochmals erheblich gestärkt worden. Die mit der Coronapandemie verbun-
denen Aufgaben haben nur bewältigt werden können, indem aus allen anderen 
Bereichen der Landratsämter eine nicht unerhebliche Anzahl an Beschäftigten die 
Gesundheitsämter temporär unterstützt hätte. Dadurch habe sich die Sinnhaftig-
keit	der	Verwaltungsreform	mit	der	geschaffenen	Einhäusigkeit	aller	unteren	Ver-
waltungsbehörden mehr als bewährt.

3.  wie sich die Personalkosten jeweils in den Landratsämtern der letzten zehn 
Jahre absolut und relativ zu den Kreishaushalten entwickelt haben;

Zu 3.:

Die Angaben für die Jahre 2011 bis 2021 können der als Anlage 2 beigefügten Über-
sicht entnommen werden (Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg).



4

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 2404

4.  welche Zuständigkeiten nach den Verlagerungen durch die Verwaltungsreform 
nach 2005 auf die Landkreise übertragen wurden und welche davon weg;

Zu 4.:

Die Landesregierung führt keine zentrale Übersicht über die Zuständigkeiten und 
den Aufgabenbestand der Landkreise, der sonstigen Gemeindeverbände, der Ge-
meinden und des Landes sowie über die daran vorgenommenen Veränderungen. 
Nach der Verwaltungsstrukturreform im Jahr 2005 und deren Weiterentwicklung 
im Jahr 2009 haben sich keine grundlegenden Veränderungen der Zuständigkei-
ten ergeben. Sofern seitdem punktuell oder fachbezogen Zuständigkeiten neu ge-
ordnet wurden, ergeben sich diese Veränderungen aus der Änderung der jeweili-
gen gesetzlichen Bestimmungen.

5.  wie die Entwicklung der nicht besetzten Stellen ist und wie sich deren Anteil an 
den Gesamtstellen in den letzten fünf Jahren darstellt;

Zu 5.:

Die Zahlen der nicht besetzten Stellen in den Jahren 2017 bis 2021 wurden über 
die Regierungspräsidien bei den Landratsämtern abgefragt. Die von den Land-
ratsämtern übermittelten Angaben können der als Anlage 3 beigefügten Übersicht 
entnommen werden. Sofern Landratsämter keine Angaben (k. A.) gemacht haben, 
war diesen eine Datenermittlung im Sinne der Fragestellung nicht bzw. nicht in-
nerhalb der zur Verfügung stehenden Frist möglich.

6.		wie	sich	die	Stellen	jeweils	für	freiwillige	und	für	die	Erfüllung	von	Pflichtauf-
gaben entwickelt haben;

Zu 6.:

Der Landesregierung liegen keine Erkenntnisse im Sinne der Fragestellung vor. 
Eine getrennte Ermittlung der Anzahl der Stellen für freiwillige Aufgaben und für 
Pflichtaufgaben	 ist	 angesichts	 der	 Organisationsstruktur	 der	 Landratsämter	 (je-
denfalls mit vertretbarem Aufwand) nicht möglich. Zwischen den verschiedenen 
Aufgabenbereichen	gibt	es	in	den	Landratsämtern	vielfältige	organisatorische,	fi-
nanzielle	und	personelle	Verflechtungen.

7.  wie sich zum Vergleich die Stellen in den Regierungspräsidien in dieser Zeit 
entwickelt haben;

Zu 7.:

Die Angaben für die Jahre 2011 bis 2022 können der als Anlage 4 beigefügten 
Übersicht entnommen werden.

Mit dem Staatshaushaltsplan 2015 erfolgte gegenüber dem Staatshaushaltsplan 
2014 (Stand: 1. Januar 2014) eine wesentliche Stellenreduzierung. Grund hierfür 
war die Ausgliederung der Landespolizeidirektionen aus den Regierungspräsidien 
im	Zuge	der	Polizeistrukturreform.	Eine	weitere	 signifikante	Stellenreduzierung	
erfolgte mit dem Staatshaushaltsplan 2022. Grund hierfür war die Umsetzung der 
Reform der Bundesfernstraßenverwaltung mit der Folge des Übergangs von Zu-
ständigkeiten vom Land Baden-Württemberg auf den Bund.

8.		wie	sie	die	Stellenzuwächse	vor	dem	Hintergrund	des	Demografischen	Wandels	
bewertet;

Zu 8.:

Die Stellenausstattung sowie die Stellenveränderungen bei den Regierungsprä-
sidien orientieren sich an dem objektiven Personalbedarf anhand des Aufgaben-
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bestandes	und	sind	von	demografischen	Aspekten	grundsätzlich	unabhängig.	Die	
Bewältigung	der	Herausforderungen	des	demografischen	Wandels	betrifft	primär	
die Personalbewirtschaftung und -gewinnung und vollzieht sich im Rahmen des 
vom Haushaltsgesetzgeber bewilligten aufgabenbezogenen Stellenbestandes. 

Stellenveränderungen bei den Landratsämtern resultieren nach Mitteilung des 
Landkreistags Baden-Württemberg ebenfalls aus quantitativen oder qualitativen 
Änderungen am Aufgabenbestand. Auch der Landkreistag sieht die Auswirkun-
gen	 des	 demografischen	Wandels	 vor	 allem	 im	 Bereich	 der	 Personalwirtschaft	
und	 verweist	 insofern	 auf	 die	 zunehmende	 Herausforderung,	 offene	 Stellen	 
adäquat besetzen zu können.

9.  wie sich die Stellenzahl für IT-Koordinatoren, Digitalisierungsbeauftragte oder 
ähnliches in den letzten zehn Jahren entwickelt haben;

Zu 9.:

Die Stellenzahlen für die Jahre 2012 bis 2021 wurden über die Regierungspräsi-
dien bei den Landratsämtern abgefragt. Die von den Landratsämtern übermittelten 
Angaben können der als Anlage 5 beigefügten Übersicht entnommen werden. 
Sofern Landratsämter keine Angaben (k. A.) gemacht haben, war diesen eine 
Ermittlung der Stellenanzahlen für Funktionen im Sinne der Fragestellung nicht 
bzw. nicht innerhalb der zur Verfügung stehenden Frist möglich.

10.  wie sich die Stellenzahl für die Aufgaben im Bereich Gewerbeaufsicht in den 
letzten zehn Jahren entwickelt haben;

Zu 10.:

Die Stellenzahlen für die Jahre 2012 bis 2021 wurden über die Regierungspräsi-
dien bei den Landratsämtern abgefragt. Die von den Landratsämtern übermittelten 
Angaben können der als Anlage 6 beigefügten Übersicht entnommen werden. 
Sofern Landratsämter keine Angaben (k. A.) gemacht haben, war diesen eine 
Datenermittlung im Sinne der Fragestellung nicht bzw. nicht innerhalb der zur 
Verfügung stehenden Frist möglich.

11.  wie sich die Stellenzahl für die Aufgaben im Bereich Abfallwirtschaft in den 
letzten zehn Jahren entwickelt haben;

Zu 11.:

Die Stellenzahlen für die Jahre 2012 bis 2021 wurden über die Regierungspräsi-
dien bei den Landratsämtern abgefragt. Die von den Landratsämtern übermittelten 
Angaben können der als Anlage 7 beigefügten Übersicht entnommen werden. 
Sofern Landratsämter keine Angaben (k. A.) gemacht haben, war diesen eine 
Datenermittlung im Sinne der Fragestellung nicht bzw. nicht innerhalb der zur 
Verfügung stehenden Frist möglich.

12.  wie viele der Stellen, die zur Bewältigung der Flüchtlingswelle ab 2015 ge-
schaffen	wurden,	 noch	 vorhanden	 sind	und	ob	diese	noch	 für	 diesen	Zweck	
eingesetzt werden;

Zu 12.:

Die Informationen wurden über die Regierungspräsidien bei den Landratsämtern 
abgefragt. Die von den Landratsämtern übermittelten Angaben können der als 
Anlage 8 beigefügten Übersicht entnommen werden. Sofern Landratsämter keine 
Angaben (k. A.) gemacht haben, war diesen eine Datenermittlung im Sinne der 
Fragestellung nicht bzw. nicht innerhalb der zur Verfügung stehenden Frist mög-
lich.
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13.  wie viele der Stellen in den Landratsämtern durch Eilentscheide des Landrats 
geschaffen	 wurden	 und	 zu	 welchem	 Zweck	 (bitte	 aufgeschlüsselt	 pro	 Land-
ratsamt);

14. wie viele davon unbefristete Stellen waren;
15.		wie	die	landesrechtlichen	Grundlagen	für	Stellenschaffungen	per	Eilentscheid	

eines Landrats sind und welche Möglichkeiten der eigenen Gestaltung hier 
der Landkreis hat.

Zu 13. bis 15.:

Die rechtlichen Grundlagen und Gestaltungsmöglichkeiten im Sinne der Frage-
stellung ergeben sich wie folgt aus den gesetzlichen Bestimmungen. Nach § 47 
Satz	 1	 der	 Landkreisordnung	 (LKrO)	 bestimmt	 der	 Landkreis	 im	 Stellenplan	
die Stellen seiner Beamten sowie seiner nicht nur vorübergehend beschäftigten 
Arbeitnehmer, die für die Erfüllung der Aufgaben im Haushaltsjahr erforderlich 
sind.	Der	Stellenplan	ist	Bestandteil	des	Haushaltsplans	(§§	48	LKrO	i.	V.	m.	§	80	
Absatz 1 Satz 4 der Gemeindeordnung); der Haushaltsplan ist vom Kreistag als 
Teil der Haushaltssatzung zu beschließen. Nicht in den Stellenplan aufzunehmen 
sind die im Haushaltsjahr voraussichtlich nur vorübergehend Beschäftigten. Nach 
§	19	Absatz	2	Satz	1	LKrO	entscheidet	der	Kreistag	im	Einvernehmen	mit	dem	
Landrat über die Ernennung, Einstellung und Entlassung der Bediensteten des 
Landkreises.	Der	Landrat	ist	nach	§	19	Absatz	2	Satz	3	LKrO	zuständig,	soweit	
der Kreistag ihm die Entscheidung überträgt oder diese zur laufenden Verwal-
tung gehört. In dringenden Angelegenheiten des Kreistags, deren Erledigung an 
Stelle des Kreistags auch nicht bis zu einer ohne Frist und formlos einberufenen 
Sitzung des zuständigen beschließenden Ausschusses aufgeschoben werden kann, 
entscheidet	der	Landrat	nach	§	41	Absatz	4	LKrO	an	Stelle	des	zuständigen	Aus-
schusses; die Gründe für die Eilentscheidung und die Art der Erledigung sind den 
Kreisräten unverzüglich mitzuteilen.

Entsteht ein dringender und unabweisbarer Personalbedarf, kann der Landrat also 
unter den dargestellten Voraussetzungen (entweder aus eigener Zuständigkeit für 
die laufende Verwaltung, kraft Übertragung durch den Kreistag oder im Wege 
der	Eilentscheidung)	Personalentscheidungen	treffen,	um	vorübergehend	die	Auf-
gabenerledigung sicherzustellen. Wird erkennbar, dass es sich nicht nur um einen 
vorübergehenden Bedarf handelt, sind die entsprechenden Stellen im Stellenplan 
vorzusehen.

Im Zuge der Abfrage über die Regierungspräsidien haben neun Landkreise mit-
geteilt, dass seit dem Jahr 2015 – insbesondere im Zusammenhang mit der Flücht-
lingskrise und der Coronapandemie – entsprechende Personalentscheidungen des 
Landrats	getroffen	wurden.	Teilweise	hat	 sich	 in	der	Folge	ein	dauerhafter	Per-
sonalbedarf ergeben, der über entsprechende Gremienentscheidungen verstetigt 
wurde. Entsprechende Angaben haben gemacht: der Rems-Murr-Kreis (jährlich 
ca. 20 Stellen, keine verstetigt), der Hohenlohekreis (insgesamt fünf Stellen, al-
le mittlerweile verstetigt), der Landkreis Schwäbisch-Hall (insgesamt 35 Stellen, 
alle mittlerweile verstetigt), der Main-Tauber-Kreis (eine Stelle, mittlerweile 
verstetigt), der Landkreis Calw (52,75 Stellen, alle mittlerweile verstetigt), der 
Enzkreis (21 Stellen, zwei mittlerweile verstetigt), der Landkreis Rottweil (73,6 
Stellen, 43,6 mittlerweile verstetigt), der Landkreis Tübingen (12,5 Stellen, keine 
verstetigt) und der Landkreis Biberach (40,65 Stellen, keine verstetigt).

In Vertretung

Klenk
Staatssekretär
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